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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Der traditionelle Sommerausflug – im Volksmund Bundesratsschulreise genannt –
führte die Regierung Anfang Juli 2015 zunächst in einen der beiden Heimatkantone der
aktuellen Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga; in den Kanton Bern. Zusammen mit
der Bundeskanzlerin wanderten die Regierungsmitglieder von Rüeggisberg nach
Riggisberg, wo sie in einem Asyl-Durchgangszentrum ein Mittagessen einnahmen, das
aus unterschiedlichen Speisen aus den Heimatländern der dort beherbergten
Asylsuchenden bestand. Den Nachmittag verbrachte die Landesregierung in Biel-
Bienne, wo ein Apéro mit der Bevölkerung auf dem Programm stand. Mit der
anschliessenden Reise ins Tessin – dem zweiten Heimatkanton von Simonetta
Sommaruga – sollte dem Südkanton die Referenz erwiesen werden. Dieser hatte im
Rahmen der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative, aber auch bei der
Diskussion um die Aufstockung der Anzahl Bundesräte mehrmals verlauten lassen, sich
von Bundesbern vernachlässigt zu fühlen. Dort besichtigte die Landesregierung am
zweiten Tag ihrer Reise das Naturschutzgebiet "Bolle di Magadino", um am Abend auf
der Piazza Governo in Bellinzona mit der Bevölkerung eine Risottata zu geniessen. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.07.2015
MARC BÜHLMANN

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Ebenfalls nicht fachspezifisch ausgerichtet ist die im Juni gegründete Konferenz der
Westschweizer Kantone, in der die Regierungspräsidenten sowie ein weiteres
Exekutivmitglied aus den vier französischsprachigen Kantonen Genf, Jura, Neuenburg
und Waadt sowie den drei sprachlich gemischten Kantonen Bern, Freiburg und, Wallis
vertreten sind. In der Deutschschweiz bestehen derartige regionale
Regierungspräsidentenkonferenzen schon seit längerer Zeit. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.12.1993
AUTOR UNBEKANNT

Öffentliche Finanzen

Finanzausgleich

Im September 2018 legte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) vor. Diese basiert
insbesondere auf der Feststellung im dritten Wirksamkeitsbericht zum Finanzausgleich,
wonach der Ressourcenausgleich bisher zu hoch dotiert war. Anstelle der angestrebten
85 Prozent hatte die Mindestausstattung des ressourcenschwächsten Kantons (Kanton
Jura) im Jahr 2018 88.3 Prozent des schweizerischen Durchschnitts betragen. Sich auf
den im März 2017 von der KdK verabschiedeten Antrag zur Optimierung des
Finanzausgleichs stützend schlug der Bundesrat diesbezüglich einen Systemwechsel
vor: Neu soll die politische Steuerung des Ressourcenausgleichs nicht mehr über die
alle vier Jahre erfolgende Festlegung der Grundbeiträge, sondern über die Festlegung
der Mindestausstattung für den ressourcenschwächsten Kanton erfolgen. Diese soll neu
garantiert, nicht mehr bloss angestrebt, und entsprechend auf Gesetzesstufe bei 86.5
Prozent des schweizerischen Durchschnitts festgelegt werden. Da der effektive Wert
bisher höher war, soll der Zielwert durch schrittweise Senkung erreicht werden. Durch
diese Senkung sparen die ressourcenstarken Kantone sowie der Bund Geld. Der Anteil
Ersterer an der Finanzierung des Ressourcenausgleichs wird zudem auf das
verfassungsmässige Minimum von zwei Dritteln der Leistungen beschränkt, die dadurch
entstehende Finanzierungslücke übernimmt der Bund. Der Bund wird seine
Einsparungen in der Höhe von CHF 280 Mio. ins Ausgleichssystem reinvestieren und für
eine höhere Dotation des soziodemografischen Lastenausgleichs sowie zur zeitlich
beschränkten Abfederung der Auswirkungen dieser Änderungen auf die
ressourcenschwächeren Kantone einsetzen. Schliesslich wird auch der Alpha-Faktor,
der die Gewichtung der Vermögen im Ressourcenpotenzial beinhaltet, «an die
fiskalische Realität», wie es der Bundesrat in seinem Bericht nannte, angepasst.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Mit diesen Änderungen erfüllte der Bundesrat die bereits seit langem gestellten
Forderungen der Geberkantone. Deren Beiträge waren absolut in den letzten Jahren
stetig angestiegen, weshalb sie eine Änderung des bisherigen NFA-Systems forderten.
Der nun vorliegende Entwurf fand entsprechend bei ihnen allen Anklang; Unterstützung
wurde ihm aber auch von den meisten Nehmerkantonen zuteil. In der zwischen März
2018 und Juni 2018 durchgeführten Vernehmlassung standen 21 Kantone der Revision
positiv gegenüber. Einzig verschiedene ressourcenschwächere Kantone hatten sich
explizit gegen die Vorlage und für eine Beibehaltung des heutigen Systems
ausgesprochen (Wallis und Jura) respektive Vorbehalte angemeldet (Freiburg,
Neuchâtel und Bern). In den Medien der Romandie wurde denn auch insbesondere
thematisiert, dass mit Freiburg, dem Wallis, Neuchâtel und Jura insbesondere
französischsprachige Kantone von der Revision benachteiligt würden. Die
Deutschschweizer Medien hingegen fokussierten insbesondere darauf, dass der Bund
die Einigung zwischen den Kantonen durch die Reinvestition der CHF 280 Mio., die er
theoretisch sparen könnte, «erkauft» habe. 3

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Die Richtpläne der Kantone Freiburg und Sankt Gallen wurden vom Bundesrat unter
den üblichen Einschränkungen genehmigt, derjenige Graubündens in zwei Punkten
angepasst. Damit stehen noch immer die Pläne der Kantone Genf, Jura und Tessin aus. 4

BERICHT
DATUM: 31.12.1990
DIRK STROHMANN

Im April hiess der Bundesrat den Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) gut, welcher der
Schweiz ein Mindestmass an landwirtschaftlich verwertbarem Boden erhalten will, und
setzte dazu gesamtschweizerisch einen Mindestumfang von 438'560 Hektaren, etwa
10% der gesamten Landesfläche, fest. Der geforderte Umfang an FFF ist in den meisten
Kantonen bereits ausgeschieden und provisorisch gesichert. Einzig in Bern, Luzern,
Freiburg, Sankt Gallen und dem Jura ist dies noch nicht vollständig erfolgt. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 08.04.1992
DIRK STROHMANN

In mehreren Kantonen, namentlich Bern, Freiburg, Obwalden und Thurgau, legten die
Regierungen Gesetzesanträge zur Vereinfachung der Bewilligungsverfahren vor. Als
erster Kanton versuchte der Aargau, die Baubewilligungsfristen rechtlich
festzuschreiben. In dem vom Aargauer Regierungsrat vorgelegten „Fristen-Dekret“ sind
Grenzen von insgesamt höchstens acht Monaten für die Bewilligung von Baugesuchen
und allfällige Einsprachen vorgesehen. Das Dekret ist Ausfluss des am 6. Juni in der
kantonalen Volksabstimmung angenommenen neuen Baugesetzes. Das Aargauer
«Fristendekret» wurde am 17.5.1994 vom Grossen Rat abgelehnt. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.12.1993
DIRK STROHMANN

Das Bundesgericht verdeutlichte in einem Grundsatzurteil die massgebenden
Gesichtspunkte für das Bewilligen von bäuerlichen Wohngebäuden ausserhalb der
Bauzone gemäss dem Raumplanungsgesetz (RPG) von 1980. Die bisherige
bundesgerichtliche Praxis anerkannte zusätzlichen Wohnraum für landwirtschaftliche
Betriebe nur dann als zonenkonform, wenn es sich um einen Betrieb mit
existenzsichernder Bewirtschaftung handelt. Das bernische Verwaltungsgericht berief
sich bei einem Entscheid über die Erhaltenswürdigkeit eines Bauernbetriebs jedoch
allein auf das 1994 in Kraft getretene Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht,
welches dem erzielten Ertrag keine Bedeutung zumisst und dann von einem
landwirtschaftlichen Gewerbe spricht, wenn für die Bewirtschaftung jährlich
mindestens die halbe Arbeitskraft einer Familie (2'100 Arbeitsstunden) geleistet wird.
Gegen diesen Entscheid rief das Bundesamt für Raumplanung das Bundesgericht an.
Dieses lehnte eine schematische Anwendung des Kriteriums Arbeitsaufwand ab und
führte an, dass wichtige Anliegen der Raumplanung - insbesondere die Verhinderung
der Zersiedelung - ebenfalls zu respektieren seien. Ein Kriterium für die
Zonenkonformität sei etwa, ob die Bauernfamilie ständig auf dem Hof präsent sein
müsse, oder ob sie den Betrieb von einer nahen Bauzone aus bewirtschaften könne. Zu
beachten seien der Typ, die Grösse und die Lage eines Betriebs. 7

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.01.1996
EVA MÜLLER
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Die grosse Kammer gab einer parlamentarischen Initiative Joder (svp, BE) Folge, welche
eine Änderung des Raumplanungsgesetzes verlangt. Künftig sollen auch Nichtlandwirte
Gebäude in der Landwirtschaftszone für die Kleintierzucht und -haltung nutzen
können. Die kleine Kammer lehnte eine Standesinitiative des Kantons Bern zur
Neukonzeption des Raumplanungsgesetzes ab. Mit der Stossrichtung des Begehrens
erklärte sie sich zwar einverstanden, doch ging ihr die abschliessende Kompetenz der
Kantone, Vorschriften zur Umnutzung von nicht mehr landwirtschaftlich genutztem
Wohnraum zu erlassen, zu weit. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 30.09.2004
MAGDALENA BERNATH

Damit sich ein amerikanischer Konzern mit einer Pharmafabrik, welche rund 1'200
Arbeitsplätze bringen soll, allenfalls in Galmiz (FR) ansiedeln kann, bewilligte der
Freiburger Staatsrat die Umzonung von 550'000 m2 Landwirtschaftsland in eine
Industriezone. In seiner Antwort auf eine Frage Teuscher (gp, BE) (04.5236) erklärte der
Bundesrat, der „Fall Galmiz“ verletze das Raumplanungsrecht nicht. Die Kompetenz,
über derartige Einzonungen zu entscheiden, liege bei der Gemeinde; die im Rahmen
der Nutzungsplanung getroffenen Festlegungen bedürften der Genehmigung durch den
Kanton. Bestünden Zweifel an der Bundesrechtskonformität der getroffenen
planerischen Festlegungen, könnten Anwohner, zum Teil Nachbargemeinden und in
bestimmten Fällen Umweltverbände dagegen gerichtlich vorgehen. Selbst wenn der
Bund zur Auffassung käme, dass Bundesrecht verletzt würde, wäre er nach geltendem
Recht nicht zur Anfechtung der Einzonung legitimiert. Es sei aber vorgesehen, diese
Rechtslücke im Rahmen des Bundesgerichtsgesetzes, das sich in der parlamentarischen
Beratung befinde, zu schliessen. Aufgrund der dargelegten Kompetenzordnung habe
der Bund zurzeit nicht die Möglichkeit zu einer kantonsübergreifenden Koordination
und könne sich daher auch nicht für einen anderen infrage kommenden Standort
einsetzen. Dies wäre nur möglich, wenn der Bund die Kompetenz erhielte, bei
Standortkonkurrenz aus gesamtschweizerischer Sicht übergeordnete Interessen
einzubringen und den Kantonen gestützt darauf verbindliche Vorgaben zu machen. Ob
es sinnvoll sei, dem Bund solche Kompetenzen zu erteilen, soll im Rahmen der im
Legislaturprogramm 2003-2007 vorgesehenen Revision des Raumplanungsgesetzes
geprüft werden.
Siehe auch die in den Räten noch nicht behandelte Mo. 04.3593 Marty Kälin (sp, ZH),
Nachhaltige Bauzonen, und die Antwort des Bundesrates auf die Frage derselben
Parlamentarierin (04.5267). 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Nachdem sich Anfang Jahr die Proteste gegen die umstrittene Umzonung in Galmiz (FR)
und die Ansiedelung einer grossen Produktionsstätte eines Biotechnologiekonzerns
gemehrt hatten und sich auch ein „Komitee pro Galmiz“ gebildet hatte, kam Bundesrat
Deiss mit dem Freiburger Volkswirtschaftsdirektor Pittet und dessen Waadtländer
Kollegin Maurer zu einem Informationsaustausch zusammen. Am Gespräch nahmen
auch zwei Vertreter des interessierten Konzerns teil.
Siehe auch die Antworten des Bundesrats auf die Fragen Teuscher (gp, BE) (Fragestunde
05.5021), Bühlmann (gp, LU) (05.5026), Leuenberger (gp, GE) (05.5028), Cuche (gp, NE)
(05.5029) und Recordon (gp, GE) (05.5030) sowie auf eine Interpellation der grünen
Fraktion (Ip. 04.3729). 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.04.2005
MAGDALENA BERNATH

2005 war es zu Protesten gegen eine umstrittene Umzonung in Galmiz (FR) im
Zusammenhang mit der möglichen Ansiedelung einer Produktionsstätte des
Biotechnologiekonzerns Amgen gekommen. Im Januar gab das Unternehmen bekannt,
es habe sich für einen Standort in Irland entschieden. Wirtschaftsminister Deiss
wertete dies als einen bedauerlichen Misserfolg für den Wirtschaftsstandort Schweiz.
Die Landschaftsschützer zeigten sich hingegen überzeugt, dass sich ihre Opposition
positiv auf die Raumplanung und die Standortförderung auswirken würde. Das
„Aktionskomitee Galmiz – Ja zur Raumplanung Schweiz“ verlangte in einem neuen
Raumplanungsgesetz eine schärfere Trennung von Bau- und Nichtbauland und eine
Verbesserung der Kompetenzordnung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden.
Forster (fdp, SG) zog ihre Motion (Mo.04.3723) zurück, welche verlangt hatte, dass der
Bund bei der Planung und Projektierung von Grossvorhaben frühzeitig anzuhören sei.
Der Bundesrat hatte auf die geplante Totalrevision des Raumplanungsgesetzes
hingewiesen. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.05.2006
MAGDALENA BERNATH
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Nachdem die kleine Kammer eine Standesinitiative des Kantons Bern zur
Neukonzeption des Raumplanungsgesetzes bereits vor zwei Jahren abgelehnt hatte,
verwarf auch der Nationalrat das Begehren diskussionslos. Beiden Räten ging die
vorgesehene abschliessende Kompetenz der Kantone, Vorschriften zur Umnutzung von
nicht mehr landwirtschaftlich genutztem Wohnraum zu erlassen, zu weit. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Grosses Aufsehen erregte namentlich in der Region Bern ein Entwurf des Bundesamtes
für Raumentwicklung (ARE) für ein zukünftiges Raumkonzept für die Schweiz. Dieses soll
die strategische Grundlage für die Raumentwicklung der nächsten zwanzig Jahre bilden.
Einen Beschluss über das Konzept und über den Grad seiner Verbindlichkeit wird der
Bundesrat erst nach der für 2009 vorgesehenen Konsultation der Kantone fassen.
Aufgrund von international definierten Kriterien, welche primär wirtschaftliche Aspekte
abdecken, erklärte das ARE die Agglomerationen Zürich, Genf-Lausanne und Basel zu
den drei Metropolitanräumen der Schweiz. Die in Bezug auf Wirtschaftsleistung und
Einwohnerzahl an vierter Stelle liegende Agglomeration Bern wurde eine Stufe tiefer, als
so genannte Hauptstadtregion eingeordnet. Ursprünglich war der Raum Bern sogar
bloss als „Städtenetz“ auf derselben Ebene wie die um ein Mehrfaches kleinere Region
Aarau-Olten eingeteilt worden. Für die bernischen Behörden war dies ein
ungerechtfertigter Prestigeverlust, der unter anderem die Agglomeration im
internationalen Standortwettbewerb benachteiligt. Sie befürchteten insbesondere
auch, bei national mitfinanzierten Infrastrukturprojekten beispielsweise für den
öffentlichen Verkehr in Zukunft gegenüber den vier anderen schweizerischen
Grossstädten benachteiligt zu werden. Dafür, dass diese Ängste nicht unbegründet
sind, sorgte das ARE selbst, indem es postulierte, dass der Bund die Metropolitanräume
Basel, Genf/Lausanne und Zürich bei der Entwicklung der Infrastrukturen bevorzugt
behandelt und „die Entwicklungsdynamik … in erster Priorität in die metropolitanen
Entwicklungsschwerpunkte gelenkt werden“ soll. 13

ANDERES
DATUM: 22.08.2008
HANS HIRTER

Dass Bern im Raumkonzept Schweiz im Gegensatz zu den Metropolitanräumen Basel,
Zürich und Genf-Lausanne nur der zweitrangige Status einer Hauptstadtregion
eingeräumt wurde, führte im Kanton auch im aktuellen Jahr zu lebhaften Debatten über
eine mögliche Stärkung Berns im nationalen Standortwettbewerb. Damit Bern trotzdem
mit den drei stärksten Wirtschaftszentren gleichziehen könnte, wurde betont, dass ein
intaktes und gut erschlossenes Politzentrum unerlässlich sei für den ökonomischen
Erfolg der Schweiz. Um jedoch auch bevölkerungsmässig mit den drei
Metropolitanräumen mitzuhalten, würde die Hauptstadtregion Bern ein
kantonsübergreifendes Netzwerk benötigen, welches in unmittelbarer Pendlerdistanz
liegende Städte wie Solothurn, Neuenburg, Freiburg, Biel und Thun einschliessen
müsste. Stadt und Kanton Bern lancierten deshalb per Juli unter strategischer Leitung
einer Behördendelegation das Projekt „Hauptstadtregion Schweiz“. In der Startphase
wurde das Projekt einer externen Arbeitsgemeinschaft unterstellt, welche eine
Situationsanalyse und ein Konzept für die Zusammenarbeit in der Hauptstadtregion
erarbeiten soll. 14

ANDERES
DATUM: 02.07.2009
MARLÈNE GERBER

Zwischen 2006 und 2011 erarbeitete der Bund in Zusammenarbeit mit Kantonen,
Städten und Gemeinden das Raumkonzept Schweiz. Das erste ebenenübergreifende
Konzept seiner Art, welches sich eine nachhaltige Raumentwicklung zum Ziel setzt, war
zu Beginn des Vorjahres in Konsultation geschickt worden. Die Auswertungen der um
die 200 eingegangenen Stellungnahmen wurden im April des Berichtsjahres vorgelegt.
Die überwiegende Mehrheit der konsultierten Kreise begrüsste das Konzept. Von den im
Parlament vertretenen Parteien unterstützten SP, CVP, FDP, die Grünen und die GLP
den Entwurf; von der SVP und der BDP gingen keine Stellungnahmen ein. Mit Ausnahme
der unklaren bis ablehnenden Haltung der Kantone St. Gallen und Freiburg stiess das
Konzept bei den verbleibenden 24 Kantonen auf Anklang. Mit dem Schweizerischen
Bauernverband (SBV), dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV), Gastrosuisse und
Hotelleriesuisse, lehnten hingegen vier gewichtige nationale Wirtschaftsorganisationen
das Raumkonzept klar ab. Economiesuisse stand dem Konzept ambivalent bis
ablehnend gegenüber. Mit Ausnahme von Aqua Viva äusserten sich alle
stellungnehmenden nationalen Umweltorganisationen positiv zum Vorhaben. Während
die Befürworterseite explizit die tripartiten Bemühungen zur Erarbeitung einer
gemeinsamen Raumentwicklungsstrategie hervorhob, resultierte die Kritik der
ablehnenden Stellungnehmer aus den Befürchtungen, dass das Konzept die
Bergregionen, den Tourismus und wirtschaftliche Aspekte im Allgemeinen

ANDERES
DATUM: 01.04.2012
MARLÈNE GERBER
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vernachlässige. Der Bundesrat genehmigte das Konzept im Herbst des Berichtsjahres
nach Publikation des Anhörungsberichtes. Das Raumkonzept dient seit seiner Übergabe
an die zuständigen Behörden als Orientierungshilfe, wobei ihm rechtlich keine
bindende Wirkung zukommt. Es hält Behörden und Private lediglich zur freiwilligen
Zusammenarbeit an. 15

Mit dem 2013 an der Urne befürworteten Raumplanungsgesetz (RPG) waren die Kantone
beauftragt worden, innert fünf Jahren ihre Richtpläne zu überarbeiten. Bis zur
Genehmigung der kantonalen Richtpläne durch den Bund sieht das Gesetz ein
Bauzonenmoratorium vor; eine neue Einzonung verlangt demnach die gleichzeitige
Auszonung einer mindestens gleich grossen Fläche. Das Bundesgericht kam in seinem
Urteil zum Bauzonenmoratorium vom Oktober 2015 zum Schluss, dass den Kantonen
wenig Spielraum bleibe, um ein solches zu umgehen. Konkret hatte sich die oberste
Gerichtsinstanz mit dem Thema zu beschäftigen, weil das Freiburger Kantonsgericht im
Vorjahr die Einzonung einer grossen Parzelle bewilligt hatte und nun umstritten war, ob
das Moratorium auch für Beschwerdefälle gelte, die vor Inkrafttreten des Gesetzes
bereits hängig waren. Das Bundesgericht vertrat die Ansicht, dass viele Kantone, der
Kanton Freiburg eingeschlossen, über zu grosse Bauzonen verfügten und es absehbar
sei, dass die Behörden in naher Zukunft etliche Rückzonungen beschliessen müssten,
was in der Regel teuer und schwer durchsetzbar sei. Das im Gesetz statuierte
Moratorium sei von überwiegendem öffentlichem Interesse und gelte demnach auch für
diese Fälle.

Im Mai des Folgejahres bewertete das Bundesgericht auch eine Neueinzonung ohne
entsprechende zeitgleiche Auszonung im Kanton Waadt als unzulässig. Die Waadtländer
Behörden hatten die Neueinzonung als dringlich eingestuft – was eine Aufschiebung
der notwendigen Auszonung möglich machen würde –, da mit einer
Unternehmensexpansion zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Das
Bundesgericht vertrat die Ansicht, dass Einzonungen aus diesen Gründen nicht in
jedem Fall als dringlich bewertet werden können und verneinte im konkreten Fall die
Dringlichkeit. 16

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 23.10.2015
MARLÈNE GERBER

Ebenso wie die drei Kantone, deren Richtplananpassungen im Lichte der
Raumplanungsrevision bereits im Vorjahr genehmigt worden waren, setzte der Kanton
Bern in seiner Anpassung des Richtplans auf die Siedlungsentwicklung gegen innen.
Auch er ging dabei von einem hohen Bevölkerungswachstum in den nächsten 15 Jahren
aus. Im Mai 2016 genehmigte der Bundesrat den Richtplan des Kantons Bern und im
Juni 2016 denjenigen des Kantons Luzern. Letzterer basierte seine Planung auf eigenen
Berechnungen zur Bevölkerungsentwicklung, die unterhalb des Szenario «Hoch» liegen.
Bis Ende April 2019 müssen auch die restlichen 21 Kantone ihre angepassten Richtpläne
vom Bundesrat genehmigen lassen. 17

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 22.06.2016
MARLÈNE GERBER

Die ausserparlamentarische, sprich gesellschaftliche Debatte im Sektor Raumplanung
des Jahres 2019 drehte sich in den Printmedien vor allem um die Probleme der Kantone
bei der Umsetzung des neuen Raumplanungsgesetzes (RPG). Dies vor allem deshalb,
weil der Bundesrat im Frühling 2019 einen Einzonungsstopp verhängte, der nicht
weniger als acht Kantone betraf. Bereits Mitte Februar 2019, nur wenige Tage nach der
klaren Ablehnung der «Zersiedelungsinitiative» der Jungen Grünen, berichteten Tages-
Anzeiger und Aargauer Zeitung von den Absichten des Bundesrates, fünf Kantone mit
einem Einzonungsstopp zu belegen. Aufgrund des 2013 per Volksabstimmung
angenommenen RPG mussten alle Kantone bis Ende April 2019 ihren revidierten
Richtplan genehmigen lassen. Auch sollte bis dann überall die Einführung einer
Mehrwertabgabe abgeschlossen sein. Beide Massnahmen dienen der Verkleinerung der
Bauzonen und dem verdichteten Bauen darin. Im April folgte dann die definitive
Entscheidung, dass wegen fehlender Mehrwertabschöpfungsregelung für die Kantone
Genf, Luzern, Schwyz, Zug und Zürich ab sofort ein Einzonungsstopp gelte. Dazu kamen
dann ein paar Tage später die Kantone Glarus, Obwalden und Tessin, deren Richtpläne
nicht fristgerecht eingereicht worden waren. In quasi letzter Minute genehmigt wurden
dagegen die Richtpläne von Baselland, Jura, Freiburg, Wallis und Zug; zudem wurde die
Aufhebung des Einzonungsstopps für Zug in Aussicht gestellt, sobald die
Volksabstimmung über die Regelung der Mehrwertabgabe am 19. Mai 2019 vorbei sein
und die Regelung in Kraft treten würde. In der Tat nahm das Zuger Wahlvolk die
Teilrevision seines Planungs- und Baugesetzes klar mit 67 Prozent Ja-Stimmen an. Der
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DATUM: 31.12.2019
SEAN MÜLLER
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Einzonungsstopp für Luzern wurde schliesslich im November 2019 aufgehoben, da der
Kanton seine Mehrwertabgabe mittlerweile bundesrechtskonform angepasst hatte. 18

Bodenrecht

Unter Verweis auch auf die 1989 angenommenen drei dringlichen Bundesbeschlüsse
erklärte der Ständerat im Sommer dieses Jahres eine Standesinitiative des Kantons
Freiburg zur Bodenspekulation für abgeschrieben. Jene Beschlüsse selbst sollten das
Parlament im Verlaufe des Jahres allerdings noch mehrfach beschäftigen. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.1991
DIRK STROHMANN

Umweltschutz

Naturschutz

Der Kanton Bern sorgte sich um die Finanzierung neuer Aufgaben im Naturschutz. Um
solche, etwa im Bereich der Biodiversität oder des Gewässerschutzes, erfüllen zu
können, müssten gemäss Kanton die Bundesmittel erhöht werden. In Form einer
Standesinitiative fordert der Kanton die Entflechtung von Bundes- und Kantonsmitteln:
Nationale Projekte sollen ausschliesslich mit Bundesmitteln und regionale oder lokale
Projekte gänzlich aus der Kantonskasse finanziert werden. Die UREK-SR als
vorberatende Kommission des Erstrates empfahl dem Ständerat das Anliegen
einstimmig zur Ablehnung. Sie anerkannte zwar die vom Kanton angesprochene
Problematik, da die vom Bund zum Erhalt der Biodiversität, zur Sanierung von
Wasserkraftanlagen und zur Renaturierung der Gewässer bereitgestellten Mittel im
Moment nicht ausreichen würden, sprach sich jedoch für eine gesamtheitliche
Betrachtung der Umwelt aus: Massnahmen zum Erhalt der Umwelt können somit nur
kofinanziert werden. Der Ständerat folgte dem Antrag seiner Kommission in der
Herbstsession 2015 und gab dem Anliegen keine Folge. 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.09.2015
MARLÈNE GERBER

Bei ihrer Beratung der Standesinitiative des Kantons Bern, die eine erhöhte finanzielle
Beteiligung des Bundes sowie die finanzielle Entflechtung von Bundes- und
Kantonsmitteln im Naturschutz forderte, konnte sich die UREK-NR auf einen im Mai
2016 gefällten Entscheid des Bundesrates berufen, der jährlich zusätzliche Beiträge in
der Höhe von CHF 55 Mio. für die Biodiversität vorsieht. Zusammen mit dem im Vorjahr
bereits von der erstberatenden UREK-SR ins Feld geführten Argument, der Erhalt der
Umwelt sei eine gesamtheitliche Aufgabe, die von Kanton und Bund sowohl in
nationalen als auch in lokalen Projekten gemeinsam getragen werden müsse, erwog die
nationalrätliche Kommission einstimmig, auf keine Folge geben zu plädieren. Der
Nationalrat folgte diesem Antrag in der Herbstsession 2016 stillschweigend und
versenkte das Anliegen. 21

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.09.2016
MARLÈNE GERBER
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